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TOP 3.2.1

Stadt Braunschweig 18-07607-02
Der Oberburgermeister Stellungnahme

offentlich
Betreff:

Beleuchtung FuB- und Radweg zwischen Eisenbahnbriicke und
OB

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 16.08.2019
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof (zur 28.08.2019 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Protokollnotiz des Stadtbezirksrates vom 23.05.2018:

Der Bereich des FulRwegs ist immer noch sehr dunkel, weil die Beleuchtung hauptsachlich
den Radweg ausleuchtet. Daher wird die Verwaltung gebeten zu prifen, ob an einigen
Beleuchtungsmasten Strahler angebracht werden kénnen, die den Fuliweg besser
ausleuchten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen flr den Haushalt 2019 wurde ein Antrag auf
Bereitstellung der erforderlichen Mittel durch die politischen Gremien abgelehnt.

Haushaltsmittel stehen daher nicht zur Verfugung.

Dr. Gromadecki

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 18-08731-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme

offentlich
Betreff:

Aufstellung von Millabfallbehaltern

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 16.08.2019
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof (zur 28.08.2019 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Beschluss des Stadtbezirksrates vom 29.08.2018:

Fir den nachfolgenden Bereich wird die Aufstellung von Millabfallbehaltern beantragt:
Berliner Platz, entlang des Seitenstreifens am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB)

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung hat zwei Mullabfallbehalter an Lampen entlang des betroffenen Grinstreifens
installiert. Die regelmaRige Leerung dieser Behalter wird von der Deutschen Bahn AG
veranlasst.

Warnecke

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 18-09020-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme

offentlich
Betreff:

Neue Spielgerate auf dem Spielplatz in der Schefflerstrale

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat VI 06.08.2019
67 Fachbereich Stadtgriin und Sport

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof (zur 28.08.2019 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:
Beschluss des Stadtbezirksrates 132 vom 19.09.2018:

.Der Stadtbezirksrat schlagt vor, weitere Spielgerate fur Kleinkinder auf dem Spielplatz in der
Schefflerstralie zu errichten.”

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Anregung des Stadtbezirksrates Viewegsgarten-Bebelhof wird seitens der Verwaltung
aufgegriffen.

Die Verwaltung schlagt vor, das bestehende Spielangebot auf dem Spielplatz Schefflerstra-
Re durch ein Kletterangebot zu erganzen.

Die Beschaffung sowie die Montage des neuen Gerates erfolgt aufgrund der langen Liefer-
zeiten fur solche Gerate voraussichtlich im IV. Quartal 2020.

Loose

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 18-09022-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme

offentlich
Betreff:

Jugendplatz in der BorsigstraBe herrichten

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat VII 11.07.2019
67 Fachbereich Stadtgriin und Sport

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof (zur 28.08.2019 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Zu dem Antrag der SPD-Fraktion vom 07.09.2018 (DS 18-09022) wird wie folgt Stellung ge-
nommen:

Die Hutte im hinteren Teil des Jugendplatzes wird durch Mitarbeiter der Verwaltung im Laufe
des Sommers instandgesetzt. Das erneute Aufstellen von vandalismusresistenten Sitzmog-
lichkeiten wird gepruft. Die urspringlichen Sitzgelegenheiten wurden in der Vergangenheit
aus Sicherheitsgrinden unter dem Pavillon entfernt, da hier haufig Flaschen zerschlagen
wurden.

Eine Beleuchtung von Jugendplatzen, wie auch von Bolzplatzen im Stadtgebiet Braun-
schweigs ist seitens der Verwaltung nicht vorgesehen.

Da sich die an den Jugendplatz grenzende Mauer nicht im stadtischen Eigentum befindet,
kann die Verwaltung sie nicht fur Graffitis freigeben.

Loose

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 18-09024-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme
offentlich

Betreff:
Bolzplatz in der BorsigstraBe sanieren

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat VII 11.07.2019
67 Fachbereich Stadtgriin und Sport

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof (zur 28.08.2019 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Zu dem Antrag der SPD-Fraktion vom 07.09.2018 (DS 18-09024) wird wie folgt Stellung
genommen:

Der Bolzplatz in der BorsigstralRe ist von der Verwaltung in die Sanierungsliste
aufgenommen worden.

Erforderliche Instandsetzungsarbeiten sind bereits im Mai 2019 beauftragt und werden
demnachst umgesetzt.

Loose

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 18-09784-01
Der Oberburgermeister Mitteilung
offentlich

Betreff:
Radverkehr auf der Kurzen Strafe

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 29.07.2019
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof (zur 28.08.2019 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Beschluss des Stadtbezirksrates vom 16.01.2019:

Zulassung des Radverkehrs auf der Kurzen StralRe auch in Richtung Suden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Freigabe des Radverkehrs entgegen der Fahrtrichtung in der Einbahnstralle Kurze
Stralde ist moglich und wird in Kiirze erfolgen.

i. A. Hornung

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 19-10684
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Grunpfeil an der Borsigstralle

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 07.08.2019
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof (zur 28.08.2019 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Aufgrund von Hinweisen aus der Offentlichkeit wurde eine Uberpriifung des
Verkehrszeichens (VZ) 720, Grinpfeil fur Rechtsabbieger aus der BorsigstraRe auf die
Salzdahlumer Stral’e, vorgenommen.

Die Verwaltung hat die Angelegenheit gemeinsam mit der Polizei mit folgendem Ergebnis
Uberprift:

Die Verwendung des Grinpfeils unterliegt den Bestimmungen des § 37
Stralenverkehrsordnung (StVO) mit Verwaltungsvorschriften.

Der Einsatz des Schildes mit griinem Pfeil auf schwarzem Grund (Grinpfeil) kommt nur in
Betracht, wenn der Rechtsabbieger den FuRganger- und Fahrzeugverkehr der
freigegebenen Verkehrsrichtungen ausreichend einsehen kann, um die ihm auferlegten
Sorgfaltspflichten zu erfullen.

Wegen dem an der Haltelinie fehlenden Uberblick auf den Verkehr der Salzdahlumer StralRe
kommt es haufig zur Blockierung der FuRganger- und der Radwegefurt durch anhaltende
Fahrzeuge.

Zudem wird der stadteinwarts fihrende Radweg der Salzdahlumer Stral3e in erheblichem
Umfang verbotswidrig in der Gegenrichtung befahren. Nach § 37 StralRenverkehrsordnung
(StVO) Xl Ziffer 1 e ist die Aufstellung des VZ 720 StVO gerade in diesen Fallen nicht
zulassig.

Aus diesen Griinden kommt nur die Entfernung des Grinpfeils in Betracht. Die Verwaltung
wird diese anordnen.

Hornung

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 19-10999-01
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Barrierefreier Zugang zum "KoKi"

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 21.08.2019
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof (zur 28.08.2019 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Beschluss des Stadtbezirksrates:

Der Stadtbezirksrat schlagt vor, dass der Gehweg vor dem Eingang der Hans-Porner-Stralle
48 angehoben und ein barrierefreier Zugang zu den Raumlichkeiten des Vereins zur
Forderung korperbehinderter Kinder e. V. (K6ki) erméglicht wird.

Stellungnahme der Verwaltung:

Am Montag, den 12.08.2019 hat ein gemeinsamer Ortstermin mit einem Vertreter der
Nibelungen-Wohnbau-GmbH stattgefunden. Grundsatzlich werden von der Verwaltung keine
offentlichen Flachen aufgrund von baulichen Veranderungen auf Privatgrundstiicken
angepasst. Zudem wurde in diesem Bereich bei einer baulichen Anpassung der
Gehwegflache die zuldssige Querneigung von 5 % Uberschritten werden, so dass die
Verkehrssicherheit insbesondere im Winter beeintrachtigt wird. Der Vertreter der Nibelungen-
Wohnbau-GmbH sagte zu, diese Problematik mit der Leitung des Vereins zur Férderung
korperbehinderter Kinder e. V. zu klaren und ggf. direkt im Eingangsbereich Abhilfe zu
schaffen.

Leuer

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 19-11361
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Baumpflanzungen nach Sturmschaden in bezirklichen Grinanlagen
des Stadtbezirkes 132 - Viewegsgarten-Bebelhof

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat VI 07.08.2019
67 Fachbereich Stadtgriin und Sport

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof (Ent- 28.08.2019 o]
scheidung)

Beschluss:

Der Ersatzpflanzung der aufgrund von Starksturmereignissen verlorengegangenen Baume
der Jahre 2017 und 2018 in bezirklichen Grinanalgen des Stadtbezirks 132 wird zuge-
stimmt.

Sachverhalt:

Baume weisen fur Mensch und Umwelt aufl3erordentlich vielfaltige Wohlfahrtswirkungen auf.
Sie dienen als Schattenspender, erhdhen die relative Luftfeuchte in der Stadt, haben positive
Auswirkungen auf die Luftqualitat durch Fixierung von CO,, produzieren Sauerstoff, dienen
als Feinstaubfilter und bieten eine wirksame Windbremse. Weiterhin kbnnen sie Larm lindern
und sich durch ihre Wasserspeicherfahigkeit positiv auf das Wassermanagement in der Stadt
auswirken.

Zu erheblichen Baumausfallen flihrten im Oktober 2017 der schnellziehende schwere Sturm

Xavier sowie das ebenfalls im Oktober 2017 darauffolgende Sturmtief Herwart und im Januar
2018 der Orkan Friederike. Diesen Sturmen fielen im gesamten Stadtgebiet tGiber 1 000 Bau-
me zum Opfer.

Im Herbst 2018 bzw. Frihjahr 2019 wurden im Stadtgebiet Braunschweigs bereits insgesamt
425 der betroffenen Baume im Stralengrin und in den Grinanlagen ersetzt. Im Herbst 2019
bzw. Frihjahr 2020 sollen nun insgesamt weitere 152 Baume im Stadtgebiet Braunschweig
ersetzt werden. Hierbei handelt es sich um diejenigen Baume, die aufgrund ihres Standortes
als besonders wertvoll fur Klima und Stadtbild eingestuft wurden.

Insbesondere im Bereich der StralRen erflllen Baume neben den genannten Wohlfahrtswir-
kungen wichtige gestalterische Aspekte. Hier wirken sie raumbildend, da sie der Lange und
Breite einer Stralle die Hohe hinzugeben und so, analog Stralkengebduden einer Strale,
eine weitere Dimension geben. Weiterhin wirken sie verkehrslenkend und geben der Stra-
Rengestalt je nach Bepflanzung eine Form. Durch gezielte Pflanzung von Baumen im Stra-
Renbereich kdnnen bestehende stadtebauliche Situationen betont, verandert oder von die-
sen abgelenkt werden. Um diese bestehenden gestalterischen Zielstellungen zu erneuern,
beabsichtigt die Verwaltung, im Strallenraum die verloren gegangenen Baume an identi-
scher Stelle zu ersetzen. In den Park- und Grinanlagen ist ein Nachpflanzen auf den ehe-
maligen Baumstandorten nicht immer moéglich. Um den aber auch hier bestehenden Parkent-
wicklungskonzepten und freiraumplanerischen Zielstellungen Rechnung zu tragen, wurden in
diesen Fallen Ersatzstandorte in unmittelbarer Nahe der ausgefallenen Baume gesucht.
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Grundsatzlich ist weitestgehend vorgesehen, die verloren gegangenen Baume durch identi-
sche Arten zu ersetzen.

Alle Nachpflanzungen werden mit einer anschlie®enden dreijahrigen Entwicklungspflege
ausgefuhrt.

Im Stadtbezirk 132 ist fur das Jahr 2019 die Nachpflanzung von weiteren acht Baumen, die
aufgrund der genannten Starksturmereignisse in bezirklichen Griinanlagen verloren gegan-
gen sind, an folgenden Standorten geplant:

Stadtbezirk Objekt-Name Objektart Anzahl
Pflanzungen
132 Friedrichstralie Straldengrin 2
132 Rimpausgarten Grinanlage 1
132 Adolfstralie Strallengrin 1
132 Brodweg Strallengrin 2
132 Kruppstralle Schule 1
132 Kiryat-Tivon-Park Parkanlage 1

Finanzierung:
Haushaltsmittel fur die Nachpflanzung der Bdume nach Sturmschaden stehen fir das Haus-
haltsjahr 2019 auf dem Projekt 5S. 670036 in ausreichender Hohe zur Verfliigung.

Geiger

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 19-11352
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

FuBballplatz/Bolzplatz in der Parkanlage Viewegs Garten

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat VI 06.08.2019
67 Fachbereich Stadtgriin und Sport

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof (Anho- 28.08.2019 o]
rung)

Grinflachenausschuss (Entscheidung) 06.09.2019 o]

Beschluss:

,Die auf der stadtischen Ideen- und Beschwerdeplattform eingereichte Anregung, in der Par-
kanlage Viewegs Garten einen Ful3ball- bzw. Bolzplatz zu errichten, wird nicht umgesetzt.”

Sachverhalt:

Auf der Ideenplattform der Stadt Braunschweig wurde der Vorschlag zur Errichtung eines
Ful3- bzw. Bolzplatzes in der Parkanlage Viewegs Garten eingestellt. Die Umsetzung dieser
Idee haben 50 Unterstiitzer auf der Internetseite der Ideenplattform beflirwortet sowie 20
Nutzer der Plattform kommentiert.

Die Idee korreliert zwar mit den Inhalten des ,Masterplan Sport 2030, da darin unter ande-
rem beschrieben ist, den ganzen Stadtraum als potenziellen Bewegungsraum zu sehen so-
wie Spiel und Sport in das Alltagsleben der Menschen durch Bewegungsangebote im 6ffent-
lichen Raum zu integrieren.

Bei der Parkanlage Viewegs Garten handelt es sich jedoch um eine beliebte historische Par-
kanlage aus der Zeit der Aufklarung, die von einer Vielzahl unterschiedlichster Nutzergrup-
pen frequentiert und gut angenommen wird. Insbesondere zeichnet sich Viewegs Garten
durch einen beachtlichen und insbesondere dichten GroRbaumbestand aus, der die Beson-
derheit dieser Parkanlage ausmacht.

Gerade unter dem Gesichtspunkt der Bedeutung von Baumen flir das Stadtklima sowie de-
ren Wert in Bezug auf Wohlfahrtswirkung und Erholung hat Viewegs Garten einen besonde-
ren Stellenwert im Quartier rund um den stark verdichteten Hauptbahnhof und die angren-
zenden Bereiche. Der dichte Baumbestand macht es unmaéglich, eine Flache speziell als
Fuliball- oder Bolzflache herzurichten. Umfangreiche BaumalRnahmen waren dazu notig.
Da das Platzangebot begrenzt ist, missten entweder GroRbdume entfernt werden oder
durch Bodeneingriffe wirde das Wurzelsystem angrenzender Baume stark geschadigt wer-
den und die Badume wurden einen irreversiblen Schaden erleiden.

Weil die bereits vorhandenen Rasenflachen jederzeit zum Bolzen genutzt werden kdnnen, ist
die Anlage eines Bolzplatzes nicht erforderlich.
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Die Verwaltung verweist in diesem Zusammenhang auch auf die in der Erarbeitung befindli-
che gestalterische Uberarbeitung von Teilen der Parkanlage Viewegs Garten. Darin enthal-
ten ist neben der Uberarbeitung des Wegesystems auch die Umlegung des Spielplatzes in
das Innere der Parkanlage sowie der damit verbundenen Neuanlage eines dezentralen at-
traktiven Spiel- und Bewegungsangebotes unter dem Gesichtspunkt der Teilhabe aller.

Aus den vorgenannten Grinden empfiehlt die Verwaltung, den Vorschlag der Ideenplattform
nicht umzusetzen.

Geiger

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 19-11213
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Bebauungsplan "Steuerung von Vergnuigungsstatten in der
Innenstadt”, IN 251, 1. Anderung des IN 250, Stadtgebiet innerhalb
des Wallrings

Auslegungsbeschluss

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat lll 26.06.2019
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 131 Innenstadt (Anhdrung) 13.08.2019 O
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof 28.08.2019 o]
(Anhdérung) i
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 04.09.2019 @)
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 10.09.2019 N
Beschluss:

,Dem Entwurf des Bebauungsplanes ,Steuerung von Vergnugungsstatten in der Innenstadt®,
IN 251, 1. Anderung des IN 250 sowie der Begrindung wird zugestimmt. Die Entwirfe sind
gemal § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) offentlich auszulegen.®

Sachverhalt:
Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 (2) S. 1
NKomVG. Im Sinne dieser Zustandigkeitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung Uber
die Auslegung von Bauleitplanen um eine Angelegenheit, Gber die weder der Rat oder die
Stadtbezirksrate zu beschlielien haben noch der Hauptverwaltungsbeamte zustandig ist.
Daher besteht eine Beschlusszustandigkeit des Verwaltungsausschusses. Diese wurde auch
nicht auf einen Ausschuss gemaR § 6 Hauptsatzung Ubertragen. Daher bleibt es bei der
Zustandigkeit des Verwaltungsausschusses.

Aufstellungsbeschluss und Planungsziel

Im Zusammenhang mit einem laufenden Klageverfahren, in dem die Klagerin die Erteilung
einer Baugenehmigung fur ein Wettburo im Friedrich-Wilhelm-Viertel begehrt, ist festgestellt
worden, dass der rechtskraftige Bebauungsplan zur Steuerung von Vergnigungsstatten in
der Innenstadt, IN 250, den Ausschluss von Spielhallen und Wettbiros nicht eindeutig genug
regelt.

Zwar ist in der Begrindung des IN 250 ausgefihrt, dass sich die ausnahmsweise
Zulassigkeit von Spielhallen und Wettbiros nur auf die in der Planzeichnung dargestellten
Bereiche beschrankt, in den textlichen Festsetzungen des IN 250 wird aber der Ausschluss
von Spielhallen und Wettburos auRerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichneten
Bereiche nicht zweifelsfrei geregelt.
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Ziel der Bebauungsplan-Anderung ist es daher, klarstellende Festsetzungen aufzunehmen.
Es soll erganzt werden, dass aulRerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichneten
Bereiche Spielhallen und Wettbliros unzulassig sind. Klargestellt werden soll ferner, dass in
den festgesetzten Kerngebieten der rechtskraftigen Bebauungsplane IN 46 und IN 142
kerngebietstypische Spielhallen und Wettbiros unzulassig sind. Darlber hinaus soll erganzt
werden, dass bei der Aufhebung rechtskraftiger Bebauungsplane die Festsetzungen des
IN 250 weiterhin ihre Giiltigkeit behalten.

Mit der Anderung des rechtskraftigen Bebauungsplanes, IN 250, soll im Hinblick auf die
anhangige Verpflichtungsklage des Wettblirobetreibers und auch im Hinblick auf mogliche
andere entsprechende Baugenehmigungsverfahren im Bereich der Innenstadt eine klare
planungsrechtliche Grundlage fur die Genehmigungspraxis geschaffen werden, damit das
vom Rat im Jahre 2012 beschlossene ,Steuerungskonzept Vergniigungsstatten“ ohne
rechtliche Risiken umgesetzt werden kann.

Formliche Aufstellungsbeschlisse sind fur Bebauungsplanverfahren vom Gesetzgeber nicht
vorgeschrieben, so dass in diesem konkreten Fall darauf verzichtet werden soll.

Beteiligung der Behorden und sonstiger Trager offentlicher Belange,
Beteiligung der Offentlichkeit

Die Bebauungsplan-Anderung dient der Klarstellung. Mit der geplanten Ergénzung der
textlichen Festsetzungen des rechtskraftigen Bebauungsplanes, IN 250, werden die
Grundzlige der Planung nicht berihrt. Damit sind die Voraussetzungen fiir die Durchflihrung
eines vereinfachten Bebauungsplan-Verfahrens nach § 13 BauGB erfiillt. Von der
frihzeitigen Beteiligung der Trager o6ffentlicher Belange gemal § 4 (1) BauGB sowie der
frihzeitigen Unterrichtung der Offentlichkeit und Erdrterung gemaR § 3 (1) BauGB wird
abgesehen.

Die Einholung der Stellungnahmen der Behorden und sonstiger Trager offentlicher Belange
nach § 4 (2) BauGB soll gemaR § 4 a (2) BauGB gemeinsam mit der Auslegung nach § 3 (2)
BauGB durchgefiihrt werden. Die Stellungnahmen der Behérden und der Offentlichkeit
werden der Vorlage zum Satzungsbeschluss beigefligt und dabei mit einer Stellungnahme
der Verwaltung sowie einem Beschlussvorschlag versehen.

Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt die offentliche Auslegung des Bebauungsplanes ,Steuerung von
Vergnugungsstatten in der Innenstadt®, IN 251, 1. Anderung des IN 250.

Leuer

Anlage/n: )

Anlage 1: Ubersichtskarte

Anlage 2: Geltungsbereich, entspricht den zeichnerischen Festsetzungen des

rechtskraftigen Bebauungsplanes, IN 250
Anlage 3: Planzeichenerklarung des IN 250
Anlage 4. Textliche Festsetzungen und Hinweise des IN 250
Anlage 5: Textliche Festsetzungen und Hinweise des IN 251
Anlage 6: Begrindung fur den IN 251
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Stadt Braunschweig Anlage 1

Bebauungsplan
Steuerung von Vergniigungsstitten in der Innenstadt, 1. Anderung des IN 250 IN 251

Ubersichtskarte
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Stadt g Braunschweig Anlage 2

Bebauungsplan
Steuerung von Vergniigungsstatten in der Innenstadt IN 250

Zeichnerische Festsetzungen

Stadigrundkarte " der Stadt Braunschweig, srstellt auf Grundlage der Liegenschafiskarte 2 Stand: 11. Mai 2017
1@ Stadt Braunschweig Abtellung Geoinformation
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Stadt % Braunschweig Anlage 3

Bebauungsplan
Steuerung von Vergniigungsstatten in der Innenstadt IN 250

Planzeichenerklarung

Festsetzungen zur
Art der baulichen Nutzung

I:I Folgende Unterarten von Vergnigunsstatten sind nur
ausnahmsweise zulassig:
- kerngebietstypische und nicht kerngebietstypische
Spielhallen,
- kerngebietstypische und nicht kerngebietstypische
Wettbiros.
(vergl. textliche Festsetzungen 1.4, 1.5, 1.8,11.2)

Folgende Unterarten von Vergnugunsstatten sind im
Erdgeschoss und oberhalb des ersten Obergeschosses unzulassig:
- kerngebietstypische und nicht kerngebietstypische
Spielhallen,
- kerngebietstypische und nicht kerngebietstypische
Wettbiros.
(vergl.textliche Festsetzungen 1.6, .11, I1.3)

N
\

: Es sind nur folgende Unterarten von Vergniigungsstatten
ausnahmsweide zulassig:
- nicht kerngebietstypische Spielhallen
- nicht kerngebietstypische Wettblros.
(vergl. textliche Festsetzungen 1.7, 11.4)

Sonstige Festsetzungen

I B Geltungsbereichsgrenze
Hinweise

|:| Bereich A = Bereich der rechtskraftigen
Bebauungsplane im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB.

|:| Bereich B = unbeplanter Innenbereich im Sinne von § 34 BauGB sowie
Bereich einfacher Bebauungsplane im Sinne
des § 30 Abs. 3 BauGB.

IN 20 Nummer der rechtskraftigen Bebauungsplane.

Bestandsangaben

|:'] Bestandsgebaude

e——= Flurstlicksgrenze

% Boschung
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Bebauungsplan

Steuerung von Vergnugungsstatten in der Innenstadt

TOP 6

Anlage 4

IN 250

Textliche Festsetzungen und Hinweise

Stadtebau
gemal § 1 aund § 9 BauGB

1.

Der vorliegende Bebauungsplan IN 250 trifft
allein fir Spielhallen, Freizeitcenter und Wettbi-
ros als Unterarten von Vergnligungsstatten Fest-
setzungen. Alle Gbrigen Unterarten von Vergnu-
gungsstatten sind hiervon nicht bertihrt.

Definitionen

1.

Spielhallen im Sinne der folgenden Festsetzun-
gen sind Betriebe, in denen lUberwiegend oder
ausschliel3lich Spielgerate mit Gewinnmdglichkeit
in Geld oder Waren aufgestellt und/ oder tiber-
wiegend oder ausschlieRlich andere Spiele im
Sinne des § 33 d Gewerbeordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22.02.1999
(BGBI. | S. 202), zuletzt gedndert durch Gesetz
vom 11.11.2016 (BGBI. | S. 2500) m. W. v.
01.01.2017, veranstaltet werden.

Freizeitcenter im Sinne der folgenden Festset-
zungen sind Betriebe, in denen ausschlieRlich
ein Angebot an Unterhaltungsspielgeraten ohne
Gewinnmadglichkeit besteht.

Wettblros im Sinne der folgenden Festsetzungen
sind Ladenlokale, in denen Wetten auf bestimmte
(Sport-) Ergebnisse abgeschlossen werden, An-
gebote zur Wettverfolgung gegeben sind sowie
Angebote zum Verweilen bestehen.

Kerngebietstypische Vergnligungsstatten im
Sinne der folgenden Festsetzungen sind Vergnii-
gungsstatten, die wegen ihrer Zweckbestimmung
oder ihres Umfanges gemafR § 7 Abs. 2 Nr. 2
BauNVO nur in Kerngebieten allgemein zulassig
sind.

Nicht kerngebietstypische Vergnligungsstatten im
Sinne der folgenden Festsetzungen sind Vergnu-
gungsstatten, die gemal § 4 a Abs. 3 Nr. 2
BauNVO auch in Besonderen Wohngebieten und
gemalf § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO in durch ge-
werbliche Nutzungen gepragten Bereichen von
Mischgebieten zulassig sind.

1.

Bereich A

Die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung
der rechtskraftigen Bebauungsplane

IN 20 IN 21 IN 23 IN 24 IN 25
IN 28 IN 29 IN 30 IN 35 IN 36
IN 37 IN 38 IN 42 IN 46 IN 48
IN 49 IN 50 IN 52 IN 54 IN 55
IN 56 IN 68 IN 77 IN 78 IN 79
IN 84 IN 85 IN 87 IN 88 IN 90
IN 91 IN 94 IN 95 IN 97 IN 98
IN104 | IN106 | IN108 | IN112 | IN 114
IN118 | IN123 | IN125 | IN130 | IN 131
IN135 | IN138 | IN142 | IN 143 | IN 144
IN145 | IN148 | IN149 | IN 153 | IN 154
IN158 | IN161 | IN164 | IN174 | IN 179
IN181 | IN183 | IN185 | IN191 | IN 192
IN193 | IN194 | IN195 | IN210 | IN 211
IN212 | IN226 | IN 230

gelten fort, soweit durch diesen Bebauungsplan
keine anderslautenden Festsetzungen getroffen
werden.

In den Kerngebieten und Gebieten gewerblicher
Nutzung der rechtskraftigen Bebauungsplane

IN 20 IN 21 IN 23 IN 25 IN 28
IN 29 IN 30 IN 35 IN 36 IN 37
IN 38 IN 42 IN 48 IN 49 IN 50
IN 54 IN 55 IN 56 IN 68 IN 77
IN 78 IN 79 IN 94 IN 95 IN 98
IN108 | IN114 | IN123 | IN125 | IN 130
IN138 | IN148 | IN149 | IN153 | IN 161
IN164 | IN174 | IN179 | IN181 | IN 183
IN185 | IN191 | IN192 | IN193 | IN 210
IN 230

sind folgende Unterarten von Vergniigungsstat-
ten unzulassig:

o kerngebietstypische und nicht kerngebietstypi-
sche Spielhallen,

o kerngebietstypische und nicht kerngebietstypi-
sche Wettburos.

Im rechtskréaftigen Bebauungsplan IN 24, in dem
Anlagen flr den ruhenden Verkehr und beson-
dere privatwirtschaftliche Zwecke festgesetzt
sind, sind folgende Unterarten von Vergnu-
gungsstatten unzuldssig:

Bebauungsplan
~Steuerung von Vergniigungsstatten in der Innenstadt®, IN 250
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/2013

Textliche Festsetzungen, Stand: 11. Mai 2017
Verfahrensstand: § 10 Abs. 1 BauGB
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» kerngebietstypische und nicht kerngebietstypi-
sche Spielhallen,

¢ kerngebietstypische und nicht kerngebietstypi-
sche Wettburos.

. Im Kerngebiet des rechtskraftigen Bebauungs-
planes IN 144 sind folgende Unterarten von Ver-

9.

10.

TOP 6

Freizeitcenter sind in allen rechtskraftig festge-
setzten Kerngebieten des Bereiches A nur aus-
nahmsweise zulassig.

In den Mischgebieten der rechtskraftigen Bebau-
ungsplane

gnligungsstatten nur ausnahmsweise zulassig: IN 20 IN 21 IN 25 IN 28 IN 29
IN 30 IN 38 IN 52 IN 54 IN 55
» kerngebietstypische und nicht kerngebietstypi- IN 97 IN104 | IN106 | IN112 | IN118
sche Spielhallen, IN123 | IN125 [ IN135 | IN138 | IN 153
e kerngebietstypische und nicht kerngebietstypi- IN174 | IN194 | IN 211

sche Wettblros.

. Inden in der Planzeichnung gekennzeichneten
Teilbereichen der Kerngebiete der rechtskraftigen
Bebauungsplane

[IN84 [INB85

[ IN143 [IN145 [ IN 195 ]

sind folgende Unterarten von Vergniigungsstat-
ten nur ausnahmsweise zulassig:

» kerngebietstypische und nicht kerngebietstypi-
sche Spielhallen,

» kerngebietstypische und nicht kerngebietstypi-
sche Wettburos.

. Inden in der Planzeichnung gekennzeichneten
Teilbereichen der Kerngebiete und in den ge-
kennzeichneten Teilbereichen der Gebiete ge-
werblicher Nutzung der rechtskraftigen Bebau-
ungsplane

sind folgende Unterarten von Vergnligungsstat-
ten im Erdgeschoss und oberhalb des ersten
Obergeschosses unzuldssig:

» kerngebietstypische und nicht kerngebietstypi-
sche Spielhallen,

¢ kerngebietstypische und nicht kerngebietstypi-
sche Wettburos.

. In den Kerngebieten der rechtskraftigen Bebau-
ungspléne IN 46 und IN 142 sind nur folgende
Unterarten von Vergniigungsstatten im Sinne des
§ 4 a Abs. 3 Nr.2 BauNVO ausnahmsweise zu-
1assig:

e nicht kerngebietstypische Spielhallen,
e nicht kerngebietstypische Wettburos.

. Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Mul-
tiplexkino des rechtskraftigen Bebauungsplanes
IN 212 sind folgende Unterarten von Vergni-
gungsstatten nur ausnahmsweise zulassig:

¢ kerngebietstypische und nicht kerngebietstypi-
sche Spielhallen,

¢ kerngebietstypische und nicht kerngebietstypi-
sche Wettburos.

11.

2.

sind folgende Unterarten von Vergniigungsstat-
ten unzulassig:

o kerngebietstypische und nicht kerngebietstypi-
sche Spielhallen,

o kerngebietstypische und nicht kerngebietstypi-
sche Wettburos.

In den in der Planzeichnung gekennzeichneten
Teilbereichen der Mischgebiete der rechtskrafti-
gen Bebauungsplane

[IN90 [IN91 JIN153 | IN 154 |

sind folgende Unterarten von Vergniigungsstat-
ten im Erdgeschoss und oberhalb des ersten
Obergeschosses unzulassig:

o kerngebietstypische und nicht kerngebietstypi-
sche Spielhallen,
o kerngebietstypische und nicht kerngebietstypi-

IN 84 IN 87 IN 88 IN 90 IN 91 sche Wettbliros.
IN131 [ IN135 | IN154 | IN158 | IN 195
IN 226

Bereich B

Im Bereich B sind gemal § 9 Abs. 2b BauGB mit
Ausnahme der in der Planzeichnung gekenn-
zeichneten Bereiche folgende Unterarten von
Vergnugungsstatten unzulassig:

» kerngebietstypische und nicht kerngebietstypi-
sche Spielhallen,

» kerngebietstypische und nicht kerngebietstypi-
sche WettbUiros.

Fur die in der Planzeichnung gekennzeichneten
Bereiche sind folgende Unterarten von Vergnii-
gungsstatten nur ausnahmsweise zulassig:

» kerngebietstypische und nicht kerngebietstypi-
sche Spielhallen,

» kerngebietstypische und nicht kerngebietstypi-
sche Wettburos.

Fur die in der Planzeichnung gekennzeichneten
Bereiche sind folgende Unterarten von Vergnii-
gungsstatten im Erdgeschoss und oberhalb des
ersten Obergeschosses unzulassig:

» kerngebietstypische und nicht kerngebietstypi-
sche Spielhallen,

Bebauungsplan
~Steuerung von Vergniigungsstatten in der Innenstadt, IN 250
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/2013

Textliche Festsetzungen, Stand: 11. Mai 2017
Verfahrensstand: § 10 Abs. 1 BauGB
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» kerngebietstypische und nicht kerngebietstypi-
sche Wettburos.

4. Fir die in der Planzeichnung gekennzeichneten
Bereiche sind nur folgende Unterarten von Ver-
gnligungsstatten im Sinne des § 4 a Abs. 3 Nr.2
BauNVO ausnahmsweise zulassig:

¢ nicht kerngebietstypische Spielhallen,
¢ nicht kerngebietstypische Wettblros.

5. Im Bereich B sind Freizeitcenter nur in den Ge-
bieten ausnahmsweise zulassig, die denen eines
Kerngebietes im Sinne des § 7 BauNVO entspre-
chen.

Hinweise

1. Im Geltungsbereich befindet sich eine Vielzahl
eingetragener Baudenkmale. Veranderungen an
Baudenkmalen bedirfen nach § 10 NDSchG ei-
ner Genehmigung der Denkmalschutzbehorde.
Dies gilt auch fiir die Nutzungsanderung, flr
Werbeanlagen oder flr das Aufbringen von Be-
schriftungen. Die Errichtung, Anderung oder Be-
seitigung von Anlagen in der Umgebung eines
Baudenkmals, die das Erscheinungsbild des
Denkmals beeinflussen, bedUirfen einer Geneh-
migung der Denkmalschutzbehérde.

Bebauungsplan
~Steuerung von Vergniigungsstatten in der Innenstadt, IN 250 Textliche Festsetzungen, Stand: 11. Mai 2017
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/2013 Verfahrensstand: § 10 Abs. 1 BauGB
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Stadt Braunschweig

Bebauungsplan
Steuerung von Vergniigungsstatten in der Innenstadt,
1. Anderung des IN 250

TOP 6

Anlage 5

IN 251

Textliche Festsetzungen und Hinweise

gemal § 1aund § 9 BauGB

1. Die Festsetzungen des rechtskraftigen Bebau-
ungsplanes, IN 250, gelten fort, soweit im Folgen-
den keine anderslautenden Festsetzungen getrof-
fen werden.

2. Die Definition Ziff. 5 wird wie folgt gefasst:

Nicht kerngebietstypische Vergnugungsstatten im
Sine der folgenden Festsetzungen sind Vergnii-
gungsstatten, die gemal § 4 a Abs. 3 Nr. 2
BauNVO ausnahmsweise in Besonderen Wohn-
gebieten, gemal § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO in
durch gewerbliche Nutzungen gepragten Berei-
chen von Mischgebieten und gemal § 6 a Abs. 3
Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise in Urbanen Ge-
bieten zulassig sind.

3. Die Festsetzung Ziff. 1.1 wird wie folgt erganzt:

Werden Bebauungsplane aufgehoben, gelten die
Festsetzungen des IN 250 zu Spielhallen, Wett-
bliros und Freizeitcentern fort.

4. Die Festsetzungen Ziff. I. 5, 1.6 und 1.11 werden
jeweils wie folgt erganzt:

Auferhalb der in der Planzeichnung gekenn-
zeichneten Bereiche sind die genannten Unterar-
ten von Vergnigungsstatten unzulassig.

5. Die Festsetzung Ziff. I. 7 wird wie folgt erganzt:

Kerngebietstypische Spielhallen und kerngebiets-
typische Wettbiiros sind dort unzulassig.

6. Die Festsetzung Ziff. I. 9 wird wie folgt gedndert:

Freizeitcenter sind nur in allen rechtskraftig fest-
gesetzten Kerngebieten des Bereiches A und dort
nur ausnahmsweise zulassig.

7. Die Festsetzung Ziff. Il. 5 wird wie folgt geandert:

Freizeitcenter sind nur in Gebieten des Bereiches
B, die denen eines Kerngebietes im Sinne des §
7 BauNVO entsprechen und dort nur ausnahms-
weise zulassig.

Bebauungsplan Steuerung von Vergnligungsstatten in der Innenstadt,
1. Anderung des IN 250, IN 251
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/2013
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Bebauungsplan

Steuerung von Vergniigungsstatten in der Innenstadt,

1. Anderung des IN 250 IN 251
Begrindung

Inhaltsverzeichnis:

1 Rechtsgrundlagen 2
2 Bisherige Rechtsverhaltnisse 2
3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 3
4 Umweltbelange 4
5 Begriindung der Festsetzungen 4
6 Gesamtabwagung 5
7 Zusammenstellung wesentlicher Daten 6
8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 6
9 Bodenordnende und sonstige MalRnahmen, flr die der

Bebauungsplan die Grundlage bilden soll 6
10 Auler Kraft tretende Bebauungsplane, Beseitigung des Rechtsscheines

unwirksamer Plane 6

Bebauungsplan Steuerung von Vergnigungsstatten in der Innenstadt,
1. Anderung des IN 250
Begriindung, Stand: 18.06.2019
Verfahrensstand: §§ 3,4 Abs.2 BauGB
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1 Rechtsgrundlagen - Stand: 10.04.2019 -
1.1 Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634)
1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786)
1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV)
in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | 1991 S. 58), geandert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057)
1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. S. 1274), zuletzt ge-
andert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI | S. 2771)
1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBI. | S. 3434)
1.6 Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprafung (UVPG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), zuletzt ge-
andert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. September 2017 (BGBI. | S. 3370)
1.7 Niedersachsisches Ausfuhrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGB-
NatSchG)
in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBI. S. 104)
1.8 Niedersachsische Bauordnung (NBauO)
in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geandert durch Gesetz
vom 12. September 2018 (Nds. GVBI. S. 190, 253)
1.9 Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Marz 2019 (Nds. GVBI S. 70)

Bebauungsplan Steuerung von Vergnigungsstétten in der Innenstadt,
1. Anderung des IN 250

Begriindung, Stand: 18.06.2019
Verfahrensstand: §§ 3,4 Abs.2 BauGB
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Bisherige Rechtsverhaltnisse

21

2.2

23

Regional- und Landesplanung

Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen von 2017 und im Regionalen
Raumordnungsprogramm (RROP) 2008 fiir den GrofRraum Braunschweig ist Braun-
schweig im oberzentralen Verbund mit Wolfsburg und Salzgitter als Oberzentrum
verbindlich festgelegt. Dem oberzentralen Verbund sind die Schwerpunktaufgaben
»Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstatten“ zugewiesen.

Nach dem Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) sollen Siedlungsentwick-
lungen schwerpunktmafig in Oberzentren stattfinden. Im GrofRraum Braunschweig
sollen diese vorrangig auf zentraldrtlichen Standorten, die Uber Zugangsstellen des
schienengebundenen OPNV bzw. von Regio-Buslinien verfiigen, konzentriert wer-

den. Im Einzugsbereich der Haltepunkte soll durch verdichtete Bau- und Wohnfor-

men eine hdhere Siedlungsdichte erreicht werden.

Der Geltungsbereich dieser Bebauungsplan- Anderung wird im RROP 2008 nach-
richtlich als vorhandener Siedlungsbereich, der bauleitplanerisch gesichert ist, ge-
kennzeichnet.

Flachennutzungsplan

Fir den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans gilt der Flachennutzungsplan der

Stadt Braunschweig in der Form der Neubekanntmachung vom 6. Oktober 2005. Er
stellt in seiner derzeit geltenden Fassung fir das Plangebiet gemischte Bauflachen

und in einigen wenigen Bereichen Wohnbauflachen dar.

Die vorliegende Bebauungsplan- Anderung dient der planungsrechtlichen Umset-
zung des Steuerungskonzeptes ,Vergnugungsstatten® in der Innenstadt. Mit ihren
die Nutzungsvielfalt der Innenstadt starkenden und das Wohnen schitzenden Fest-
setzungen kann sie im Sinne des § 8 Abs. 2 BauGB als aus dem Flachennutzungs-
plan entwickelt angesehen werden.

Bebauungsplane

Die vorliegende Bebauungsplan- Anderung gilt fiir den Geltungsbereich des rechts-
kraftigen Bebauungsplanes, IN 250. Der rechtskraftige Bebauungsplan wird durch
diese Anderung klarstellend erganzt.

Der IN 250 wurde als einfacher Bebauungsplan im Sinne des § 30 Abs. 3 BauGB

aufgestellt, da nur die Art der baulichen Nutzung und hiervon wiederum nur be-
stimmte Unterarten von Vergnigungsstatten geregelt worden sind.

Anlass und Ziel des Bebauungsplanes

Im Zusammenhang mit einem laufenden Klageverfahren, in dem es um die Erteilung
einer Baugenehmigung fir ein Wettburo im Friedrich-Wilhelm-Viertel geht, ist fest-
gestellt worden, dass die Festsetzungen des rechtskraftigen Bebauungsplanes zur

Bebauungsplan Steuerung von Vergnigungsstétten in der Innenstadt,
1. Anderung des IN 250

Begriindung, Stand: 18.06.2019
Verfahrensstand: §§ 3,4 Abs.2 BauGB
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Steuerung von Vergnigungsstatten in der Innenstadt, IN 250, hinsichtlich des Aus-
schlusses von Spielhallen, Wettblros und Freizeitcentern ohne Hinzuziehung der
Begrindung missverstandlich sind.

Zwar ist in der Begrindung des IN 250 ausgefiihrt, dass sich die ausnahmsweise
Zulassigkeit von Spielhallen und Wettblros nur auf die in der Planzeichnung darge-
stellten bzw. in den textlichen Festsetzungen festgelegten Bereiche beschrankt und
aullerhalb dieser Bereiche die genannten Vergniigungsstatten unzulassig sind. In
den textlichen Festsetzungen des IN 250 kommt dies aber nicht eindeutig zum Aus-
druck.

Ziel der Bebauungsplan- Anderung ist es daher, klarstellende Festsetzungen aufzu-
nehmen. Es soll erganzt werden, dass Spielhallen und Wettblros auferhalb der Be-
reiche, in denen sie ausnahmsweise zuldssig sind, unzulassig sind. Weiterhin soll
klarstellend geregelt werden, dass Freizeitcenter nur in Kerngebieten ausnahms-
weise zulassig sind und in allen anderen Baugebieten nicht. Dartber hinaus soll er-
ganzt werden, dass bei der Aufhebung rechtskraftiger Bebauungspléane die Festset-
zungen des IN 250 weiterhin ihre Gultigkeit behalten.

Mit der Anderung des rechtskraftigen Bebauungsplanes, IN 250, soll im Hinblick auf
das anhangige Gerichtsverfahren und auch im Hinblick auf kiinftige andere Falle in
Bereichen der Braunschweiger Innenstadt eine klare planungsrechtliche Grundlage
fur die Genehmigungspraxis geschaffen werden, um das vom Rat im Jahre 2012
beschlossene ,Steuerungskonzept Vergnligungsstatten® planungsrechtlich vollstan-
dig umsetzen zu kénnen.

4 Umweltbelange

Mit der vorliegenden Bebauungsplan- Anderung soll in Erganzung zu den bestehen-
den Festsetzungen des rechtskraftigen Bebauungsplanes, IN 250, lediglich die Art
der baulichen Nutzung in der Innenstadt geregelt werden. Der Regelungsinhalt be-
schrankt sich auf den grundsatzlichen Ausschluss von Spielhallen und Wettbdiros.
Die Bebauungsplan- Anderung bereitet keine baulichen Entwicklungen vor, die Aus-
wirkungen auf die Umwelt hatten. Aus der Planung ergeben sich daher weder nega-
tive Auswirkungen auf einzelne Umweltbelange noch Eingriffe in Natur und Land-
schaft.

5 Begriindung der Festsetzungen

Die vorliegende Anderung des rechtskraftigen Bebauungsplanes, IN 250, betrifft im
Wesentlichen die in diesem Bebauungsplan fir den Bereich A getroffenen Festset-
zungen. Der Bereich A umfasst die rechtskraftigen Bebauungsplane in der Innen-
stadt, die im Sinne des § 30 Abs.1 BauGB als qualifiziert gelten. Es handelt sich
also um Bebauungsplane, die mindestens Festsetzungen zur Art und zum Mal} der
baulichen Nutzung, zu den Uberbaubaren Grundsticksflachen und den ortlichen
Verkehrsflachen enthalten.

Im Bereich B, der den unbeplanten Innenbereich sowie die Bereiche einfacher Be-
bauungsplane im Sinne des § 30 Abs. 3 BauGB umfasst und in dem die Zulassigkeit
von Vorhaben hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung nach § 34 BauGB geregelt

Bebauungsplan Steuerung von Vergniigungsstatten in der Innenstadt,
1. Anderung des IN 250
Begriindung, Stand: 18.06.2019
Verfahrensstand: §§ 3,4 Abs.2 BauGB
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wird, ist der Ausschluss von Spielhallen und Wettbilros in der Festsetzung Ziffer 1.1
des IN 250 klar geregelt. Hier heil’t es, dass mit Ausnahme der in der Planzeich-
nung gekennzeichneten Bereiche Spielhallen und Wettblros gemal § 9 Abs. 2b
BauGB unzulassig sind.

Far den Bereich A hingegen fehlt eine derart klare Festsetzung. Eine solche ist je-
doch geboten, weil gem. Ziff. 1.1 die Festsetzungen der rechtskraftigen Bebauungs-
plane zur Art der Nutzung fortgelten, soweit in dem IN 250 keine anderslautenden
Festsetzungen getroffen werden.

Aus diesem Grund sollen die Festsetzungen fir den Bereich A Ziff. 1.5, 1.6 und 1.11
des IN 250 klarstellend dahingehend erganzt werden, dass aulterhalb der in der
Planzeichnung gekennzeichneten Bereiche Spielhallen und Wettblros unzulassig
sind. In Ziff. 1.7 wird fur die Bebauungsplane IN 46 und IN 142 klargestellt, dass
kerngebietstypische Spielhallen und Wettburos in den dortigen Kerngebieten unzu-
Iassig sind.

Diese Festsetzungen entsprechen dem ,Steuerungskonzept Vergniigungsstatten®,
wonach sich die ausnahmsweise Zulassigkeit von Spielhallen und Wettbiros nur auf
einige wenige Flachen in der Innenstadt beschranken soll. Hierzu wurden im Kon-
zept verschiedene Suchraume Uberprift und bewertet. Die in der Planzeichnung
des IN 250 festgesetzten Flachen fur die ausnahmsweise Zulassigkeit sind das Er-
gebnis dieser Bewertung.

Die Festsetzungen zu Freizeitcentern werden ebenfalls klarstellend gedndert. Sie
sind nur in Kerngebieten und dort nur ausnahmsweise zulassig. Dies gilt sowohl fir
in Bebauungsplanen festgesetzten Kerngebieten des Bereiches A als auch fir Ge-
biete des Bereiches B, die von ihrer baulichen Nutzung denen eines Kerngebietes
im Sinne des § 7 BauNVO entsprechen. In allen anderen Baugebieten sind sie un-
zulassig.

Werden Bebauungsplane, die im Bebauungsplan IN 250 unter Ziff. I.1 als rechts-
kraftig aufgefuhrt sind, aufgehoben, so gelten die Festsetzungen des IN 250 zu
Spielhallen, Wettblros und Freizeitcentern in diesen Bereichen fort. Auch dieser
Umstand wird in der vorliegenden Bebauungsplan- Anderung klarstellend erganzt.

6 Gesamtabwiagung

Die mit der vorliegenden Bebauungsplan-Anderung textlich verdeutlichte grund-
satzliche Unzulassigkeit von Spielhallen und Wettbiros im Innenstadtbereich ist
von stadtebaulichem Interesse, da mit der Planung einer Abwertung von Ge-
schéaftslagen und einer Zerstérung funktionsfahiger Versorgungsstrukturen durch
Spielhallen und Wettburos (Trading-Down-Effekt) vorgebeugt wird. Darlber hinaus
wird mit der Planung die Nutzungsvielfalt der Innenstadt gestarkt und das Wohnen
geschutzt.

Der Gesetzgeber hat zum Thema Spielhallen und Wettblros in den letzten Jahren
sehr restriktive Regelungen getroffen. Mit dem Gllicksspielstaatsvertrag der Lander
und dem Niedersachsischen Glucksspielgesetz erfolgten auf der Ebene des Gewer-
berechts Beschrankungen der Konzessionen. Korrespondierend mit diesen Rege-
lungen schrankt die vorliegende Bebauungsplan- Anderung auf der Grundlage des
vom Rat im Jahre 2012 beschlossenen ,Steuerungskonzeptes Vergnigungsstatten®

Bebauungsplan Steuerung von Vergniigungsstatten in der Innenstadt,
1. Anderung des IN 250
Begriindung, Stand: 18.06.2019
Verfahrensstand: §§ 3,4 Abs.2 BauGB
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das Nutzungsspektrum in der Innenstadt ein und unterbindet die Ansiedlung von
Spielhallen- und Wettburonutzungen.

Im ,Steuerungskonzept Vergnlgungsstatten® sind neben den ausnahmsweisen Zu-
lassigkeitsbereichen in der Innenstadt auch im Gbrigen Stadtgebiet noch ausrei-
chend Bereiche zur Ansiedlung von Spielhallen und Wettblros vorgesehen, so dass
der betroffenen Branche noch ein angemessener Raum zur Austibung ihres Gewer-
bes belassen wird und dem Grundsatz der Gewerbefreiheit in angemessenem
Male Rechnung getragen wird.

7 Zusammenstellung wesentlicher Daten
Flachen FlachengroRe
Bereich A ca. 63 ha
Bereich B ca. 62ha
Summe ca. 125 ha

8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes

Die Festsetzungen der Bebauungsplan-Anderung Iésen keine baulichen MaRnah-
men aus, so dass der Stadt Braunschweig im Zusammenhang mit dem Bebauungs-
plan keine Kosten entstehen.

Von der Bebauungsplan-Anderung ist nur das zulassige Nutzungsspektrum betrof-
fen. Wesentliche Wertminderungen kdnnen in der Folge nicht erkannt werden, so
dass gemal} § 42 BauGB Entschadigungsanspriiche nicht entstehen.

9 Bodenordnende und sonstige MaBRnahmen, fiir die der Bebauungsplan die
Grundlage bilden soll

Bodenordnende und sonstige Ma3nahmen sind nicht erforderlich.

10 AuBer Kraft tretende Bebauungsplane, Beseitigung des Rechtsscheines un-
wirksamer Plane

Die vorliegende Bebauungsplan-Anderung, IN 251, gilt fir den Geltungsbereich des
rechtskraftigen Bebauungsplanes, IN 250. Die bestehenden Festsetzungen des
rechtskraftigen Bebauungsplanes, IN 250, gelten fort, soweit durch den IN 251 keine
anderslautenden Festsetzungen getroffen werden.

Bebauungsplan Steuerung von Vergniigungsstatten in der Innenstadt,
1. Anderung des IN 250
Begriindung, Stand: 18.06.2019
Verfahrensstand: §§ 3,4 Abs.2 BauGB
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Stadt Braunschweig 19-11215
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Verinderungssperre "Ortliche Bauvorschrift zur Gestaltung von
Werbeanlagen in der Braunschweiger Innenstadt”, IN 229
Stadtgebiet innerhalb des Wallrings

Satzungsbeschluss
Organisationseinheit: Datum:
Dezernat lll 02.08.2019

61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 131 Innenstadt (Anhdrung) 13.08.2019 O
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof 28.08.2019 o]
(Anhdérung) i
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 04.09.2019 @)
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 10.09.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 17.09.2019 o]
Beschluss:

"Fur das im Betreff bezeichnete Stadtgebiet, das in Anlage 2 dargestellt ist, wird gemal} §§
14 ff. Baugesetzbuch (BauGB) die als Anlage beigefligte Veranderungssperre flir zwei Jah-
re als Satzung beschlossen."

Sachverhalt:
Beschlusskompetenz

Die Zustandigkeit des Rates fir den Satzungsbeschluss ergibt sich aus § 58 (1) Nr. 5
NKomVG.

Begriindung

Der Verwaltungsausschuss hat am 25. September 2018 die Aufstellung der Ortlichen Bau-
vorschrift (OBV) zur Gestaltung von Werbeanlagen in der Braunschweiger Innenstadt,

IN 229, beschlossen. Mit der OBV soll kiinftig ein grober Rahmen fiir die Gestaltung von
Werbeanlagen definiert werden, um die hohe Gestalt- und Aufenthaltsqualitat der Innenstadt
erhalten zu kénnen. Die Werbeanlagen sollen in ihrer Gestaltung Bezug zum Stadtbild
nehmen und sich in die Architektur und Fassadengliederung der jeweiligen Gebaude
einfligen.

Bei der Erarbeitung der Bauvorschrift sollen auch die Anspriiche der Gewerbetreibenden

bericksichtigt und mit eingebunden werden, so dass damit ein erhdhter
Abstimmungsaufwand verbunden ist.
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Bauantrage fiir die Anbringung oder Anderung von Werbeanlagen, die den Planungszielen
widersprechen, konnen aber auf der Grundlage dieses Aufstellungsbeschlusses nur fiir die
Dauer eines Jahres zurlickgestellt werden. Aufgrund des erhéhten Abstimmungsaufwandes
ist absehbar, dass das Verfahren zur Aufstellung der OBV langer als ein Jahr dauert. Aus
diesem Grund sollen die Planungsziele bis zur endgultigen Beschlussfassung durch eine
Veranderungssperre nach § 14 BauGB gesichert werden. Die rechtliche Grundlage hierfiir
bildet § 84 (4) NBauO, wonach fir Ortliche Bauvorschriften die Vorschriften fiir das Verfah-
ren bei der Aufstellung von Bebauungsplanen einschliel3lich der Vorschriften Uber die Ver-
anderungssperre gelten.

Die Veranderungssperre ist auf die Errichtung von Werbeanlagen und/oder Anderung
bestehender Werbeanlagen beschrankt. So wird vermieden, dass fir jegliches bauliche
Vorhaben die Erteilung einer Ausnahme erforderlich wird. Flr von der Veranderungssperre
erfasste Werbeanlagen, die den Planungszielen entsprechen, kann eine Ausnahme von der
Veranderungssperre erteilt werden.

Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt, die Veranderungssperre ,Ortliche Bauvorschrift zur Gestaltung
von Werbeanlagen in der Braunschweiger Innenstadt®, IN 229, als Satzung zu beschlieen.

Hornung

Anlage/n:
Anlage 1: Ubersichtskarte
Anlage 2: Satzung einschl. Geltungsbereich der Veranderungssperre
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Stadt Braunschweig

Topgnlage 1

Anlage zur Satzung liber die Anordnung einer Verianderungssperre fiir die Ortliche
Bauvorschrift zur Gestaltung von Werbeanlagen in der Braunschweiger

Innenstadt, IN 229

Ubersichtskarte
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32 von 41 in Zusammenstellung



Stadt Braunschweig TOP 7

Anlage 2
Stand: 19.06.2019

Satzung liber die Anordnung einer Veranderungssperre vom
fur die Ortliche Bauvorschrift
zur Gestaltung von Werbeanlagen in der Braunschweiger Innenstadt IN 229

Aufgrund des § 84 Abs. 4 der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds.
GVBI. S. 46), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 12. September 2018 (Nds. GVBI. S. 190, 253) in Verbindung
mit § 14 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634) sowie in Verbindung
mit §§ 10 und 58 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom

17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch Art. 2 des Gesetzes vom 27. Marz 2019

(Nds. GVBI. S. 70), hat der Rat der Stadt Braunschweigam .............. diese Veranderungssperre als Satzung
beschlossen:

Stand Rechtsgrundlagen: 10. April 2019

§ 1 Fir das in § 2 naher bezeichnete Gebiet hat der § 4 Wenn Uberwiegende offentliche Belange nicht
Verwaltungsausschuss der Stadt in seiner Sit- entgegenstehen, kann von der Veranderungs-
zung am 25.09.2018 die Aufstellung einer Ortli- sperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die
chen Bauvorschrift beschlossen. Zur Sicherung Entscheidung Uber Ausnahmen trifft die Stadt
der Planung wird fiir den kunftigen Planbereich Braunschweig.

eine Veranderungssperre angeordnet.
§ 5 Werbeanlagen, die vor dem Inkrafttreten der Ver-

§ 2 Von der Veranderungssperre ist das Stadtgebiet anderungssperre baurechtlich genehmigt worden
innerhalb des Wallrings betroffen. sind, Werbeanlagen, von denen die Stadt Braun-
schweig nach Maltgabe des Bauordnungsrechts
Das in seiner Begrenzung vorstehend beschrie- Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausfiihrung
bene Gebiet ist im beiliegenden Lageplan, der ei- vor dem Inkrafttreten der Veranderungssperre
nen Bestandteil dieser Satzung bildet, schwarz héatte begonnen werden duirfen, sowie Unterhal-
umrandet. tungsarbeiten werden von der Veranderungs-

sperre nicht berthrt.
§ 3 In dem von der Veranderungssperre betroffenen

Gebiet durfen, soweit es sich um die Errichtung § 6 Die Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung
von Werbeanlagen und/ oder die Anderung be- im Amtsblatt fur die Stadt Braunschweig in Kraft.
stehender Werbeanlagen handelt, Vorhaben im

Sinne des § 29 Baugesetzbuch nicht durchgefihrt Die Geltungsdauer betragt zwei Jahre.

oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden.

Braunschweig, Stadt Braunschweig
Der Oberbiirgermeister

I. V. Leuer
Stadtbaurat
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Anlage zur Satzung iiber die Anordnung einer Veridnderungssperre fiir die Ortliche
Bauvorschrift zur Gestaltung von Werbeanlagen in der Braunschweiger
Innenstadt, IN 229

Geltungsbereich

Stadtgrundkarte " der Stadt Braunschweig, erstellt auf Grundlage der Liegenschaftskarte 2
@ Stadt Braunschweig Abteilung Geoi ion
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Stadt Braunschweig 19-11270
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Standorte fur die stationare Geschwindigkeitsuiberwachung

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat lll 05.08.2019
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 212 Heidberg-Melverode (Anhérung) 21.08.2019 @)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Veltenhof-Riihme (Anhérung) 27.08.2019 o]
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof 28.08.2019 o]
(Anhdérung) i
Bauausschuss (Vorberatung) 03.09.2019 @)
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 10.09.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 17.09.2019 o]
Beschluss:

,Die drei stationaren Geschwindigkeitsiiberwachungsanlagen werden an der Wolfenblutteler
Stralde stadteinwarts und stadtauswarts (zwischen den Eisenbahnbriicken und der Stral3e
Zuckerbergweg) sowie an der Gifhorner Stral3e (zwischen Schmalbachstrafe und
Nordhoffstralle) errichtet und betrieben.”

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz:

Die Beschlusskompetenz des Rates zum beschlossenen Ratskonzept (DS 16-03076) ergibt
sich aus § 58 Abs. 1 Nr. 19 NKomVG, wonach der Rat mit der Ausweitung der
Verkehrsiiberwachung tiber die Ubernahme einer neuen Aufgabe entschieden hat. Insoweit
ist bei der Konkretisierung der Standorte fir stationare
Geschwindigkeitsiberwachungsanlagen auch die Beschlusskompetenz des Rates gegeben.

Ausgangslage:

Der Rat hat in seiner Sitzung am 25.06.2019 das urspriinglich beschlossene Konzept zur
kommunalen Geschwindigkeitsiberwachung in Braunschweig aus 2017 modifiziert (DS 19-
11071). Danach soll die stationare Geschwindigkeitsiberwachung nunmehr an zwei
Standorten mit drei Messsaulen und einer Uberwachungskamera durchgefiihrt werden.
Zusatzlich erfolgt die Beschaffung und der Betrieb einer semistationaren
Geschwindigkeitsiiberwachungsanlage (sog. Blitzanhanger oder Semistation) inklusive
Uberwachungskamera. Die Verwaltung hatte angekiindigt, nach der Sommerpause dem Rat
konkrete Standortvorschlage unter Beteiligung der betroffenen Stadtbezirksrate zu
unterbreiten.
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Standortvorschlage:

Die Verwaltung hat in den vergangenen Wochen an allen Ausfallstrallen mit hohen
Verkehrsmengen (mehr als 20.000 Kfz/Tag) und an Straf3en, die von Stadtbezirksraten
vorgeschlagen wurden, umfangreiche verdeckte Geschwindigkeitserhebungen durchgeflihrt.
Die Ergebnisse wurden in enger Abstimmung mit der Polizei auch in Bezug auf
Unfallbrennpunkte (Ortlichkeiten, an denen sich Verkehrsunfélle ereignet haben, bei denen
nicht angepasste Geschwindigkeit mit gleichzeitigem Uberschreiten der zulassigen
Hochstgeschwindigkeit ursachlich gewesen ist), bewertet und gewichtet. Im Ergebnis schlagt
die Verwaltung danach die Standorte Wolfenbutteler Stral3e und Gifhorner Stral3e vor.

Auch aus Sicht der Polizei hat die Installation und der Betrieb der stationaren
Geschwindigkeitsiiberwachung an der Wolfenbditteler Stral’e und der Gifhorner Strale
hochste Prioritat.

- Wolfenbltteler StralRe:

Bei der Wolfenbutteler Stralze handelt es sich um die Hauptein- und -ausfallstralle mit der
hochsten Verkehrsmenge in Braunschweig. Die verdeckte Geschwindigkeitserhebung hat
ergeben, dass fir beide Fahrtrichtungen insgesamt 91 % der erfassten Verkehrsteilnehmer
die vorgeschriebene zuldssige Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h Uberschreiten. Aufgrund
von Uberhohter Geschwindigkeit kam es bereits zu Unfallen, so dass dieser Standort auch
von der Polizei empfohlen wird. Insoweit sprechen alle Indizien dafir, an der Wolfenbditteler
Stralie eine verstetigte Geschwindigkeitstiberwachung durchzuflihren. Da aufgrund der
ortlichen Verhaltnisse eine mobile und semistationare Geschwindigkeitsiiberwachung nicht
maglich ist, ist der Standort flir eine stationare Geschwindigkeitstiberwachung fir beide
Fahrtrichtungen pradestiniert und hat im Vergleich zu allen untersuchten Standorten die
oberste Prioritat.

Da beide Fahrtrichtungen in vergleichbarer Weise von Geschwindigkeitstiberschreitungen
betroffen sind, soll pro Fahrtrichtung eine Messsaule errichtet und betrieben werden. Die
Einrichtung einer Messsaule in der Strallenmitte scheidet in diesem Fall aus, da hier die
StraRenbahntrasse verlauft.

Die Verwaltung hat hierbei auch bericksichtigt, dass ab 2020 Bauarbeiten am Kreuz
Braunschweig-Sud Uber mehrere Jahre stattfinden werden. Der Abschnitt zwischen der
Stralte Zuckerbergweg und den Eisenbahnbriicken ist von den anstehenden Bauarbeiten
nicht unmittelbar betroffen und die Wolfenbutteler Strafle wird auch wahrend der Bauzeit
stark befahren sein. Aus Sicht der Verwaltung ist es daher sinnvoll, die stationaren
Messanlagen auf der Wolfenblitteler Stralte bereits ab dem Jahr 2020 zu betreiben.

- Gifhorner Stral3e:

Im Vergleich zu den anderen untersuchten Standorten hebt sich im Weiteren die Gifhorner
Stralte ab, so dass die Verwaltung diesen Standort flr eine stationare
Geschwindigkeitsiberwachung vorschlagt. Die Begrindung ergibt sich aus der Kombination,
dass es einerseits eine grof3e Anzahl von Unfallen gegeben hat, bei denen die
Geschwindigkeit ursachlich gewesen ist, andererseits die verdeckte
Geschwindigkeitsmessung Geschwindigkeitstiberschreitungen von insgesamt mehr als 50 %
ergeben hat.

Aufgrund der ortlichen Gegebenheiten kann auf der Gifhorner StralRe eine Messsaule in der

StralRenmitte errichtet werden, deren Betrieb wechselseitig in beiden Fahrtrichtungen
maoglich ist.
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- Weitere Strallen:

Die Berliner Stralte weist zwar ein etwa mit der Gifhorner Stralte vergleichbares
Geschwindigkeitsniveau auf, dort haben sich aber nicht so viele Verkehrsunfalle ereignet, bei
denen die Geschwindigkeit ursachlich gewesen ist. Hinzu kommt, dass sich in der dortigen
StralRenmitte der Trassenverlauf der StraRenbahn befindet, so dass mit einer Messsaule nur
eine Fahrtrichtung Uberwacht werden kénnte.

Die Verwaltung hat auch an weiteren Stral3en im Stadtgebiet, die Unfallbrennpunkte
darstellen, an Ausfallstrallen mit mind. 20.000 Kfz/Tag sowie an Standorten, die auf
Vorschlagen von Stadtbezirksraten beruhen und ebenfalls eine Verkehrsmenge von mehr als
20.000 Kfz/Tag aufweisen, verdeckte Geschwindigkeitserhebungen durchgefuhrt.

Dazu zahlen neben Wolfenbitteler Strale, Gifhorner Strafl’e und Berliner Stralle:

Miinchenstralte
Neustadtring
Hildesheimer Stralle
Stobenstralle/Auguststralle
Guldenstralie

Bohlweg

Celler Heerstrale
Theodor-Heuss-Stralle
Salzdahlumer Stralte
Kurt-Schumacher-Strale
Hansestralle.

Zwar haben sich auf der Minchenstral’e, dem Neustadtring, der Glldenstralle, dem
Bohlweg, der Kurt-Schumacher Stralde und der Hansestralle auch Verkehrsunfalle ereignet,
bei denen die Geschwindigkeit ursachlich war, demgegeniber war das erhobene
Geschwindigkeitsprofil dort aber insgesamt weniger auffallig als auf der Wolfenblitteler
Stralde, der Gifhorner Stra’e und der Berliner Stral3e.

Dennoch ergeben sich aus den verdeckten Geschwindigkeitsmessungen der o. g. weiteren
Stralen zum Teil Auffalligkeiten, die eine Geschwindigkeitsuberwachung erfordern. Vor
diesem Hintergrund wird die Verwaltung, sofern die messtechnischen Voraussetzungen
erfillt sind, auch dort in Abstimmung mit der Polizei Messstellen flir eine mobile bzw. eine
semistationare Geschwindigkeitsiberwachung einrichten und turnusmafig
Geschwindigkeitskontrollen durchfiihren. Ggf. ist auch an diesen Standorten die spatere
Errichtung einer stationaren Messsaule denkbar, soweit dies aufgrund der Unfalllage, der
Anzahl und der Héhe der gemessenen Geschwindigkeitsiberschreitungen sinnvoll erscheint.

Aus der Kombination der unterschiedlichen Geschwindigkeitsiiberwachungsmethoden
verspricht sich die Verwaltung in Abstimmung mit der Polizei eine wirksame Unfallpravention
zur Erhéhung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet.

Weiteres Vorgehen:

Soweit der Rat den Empfehlungen der Verwaltung folgen sollte, wird die Verwaltung das
erforderliche Vergabeverfahren (europaweite Ausschreibung) fiir die Beschaffung und die
Installation an den konkreten Standorten einleiten. Die Inbetriebnahme der Messsaulen wird
somit im 2. Quartal 2020 erfolgen.

Hornung

Anlage/n: keine
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TOP 10.1

Absender:
Fraktion B90/Griine im Stadtbezirksrat A 19..'114.84
nfrage (6ffentlich)

132

Betreff:
Radweg unter der nordlichen Bahnbriicke Salzdahlumer StraRe

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 16.08.2019
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof (zur 28.08.2019 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:
In der Mitteilung 18-08415 aulierhalb von Sitzungen vom 20.6.2018 teilte die Verwaltung mit:

"Aufgrund von Beschwerden aus der Bevdlkerung Uber die vorhandene Betonbordsteinkante
zwischen Geh- und Radweg beidseitig der Salzdahlumer Strale im Bereich der
Bahnbricken erhalten die Radwege im Sommer 2018 eine neue Asphaltdeckschicht. Diese
wird die Hohendifferenz zwischen den Radwegen und Betonbordsteinkante ausgleichen."

Dies wurde bisher nur unter stidlichen Bahnbrticke erledigt. Daher wird angefragt, wann die
angekundigte Mal3nahme auch unter der nordlichen Brucke fur die Fahrtrichtung Norden
umgesetzt wird.

gez.

Dr. Burkhard Plinke
Fraktionsvorsitzender

Anlagen:
keine
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TOP 10.2

Absender:
SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 132 A 19..'097.97
nfrage (6ffentlich)

Betreff:

Zukunftige Nutzung der stadtischen Sportanlage SchefflerstralBe

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 04.01.2019
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof (zur 16.01.2019 o}
Beantwortung)

Sachverhalt:

Vor dem Hintergrund der Vorlagen 18-09080 und 18-09081 und der daraus resultierenden
Aufhebung des Erbbaurechtsvertrages tber das Grundstiick Schefflerstral’e 36 mit dem FC
Braunschweig e.V. zum 30.9.2018 sowie des Pachtvertrags Uber die Sportauflenflachen und
damit der Rickgabe der gesamten Sportanlage an die Stadt Braunschweig, stellen wir
folgende Anfrage:

Welche zukiinftige Form der Nutzung der Sportanlage in der Schefflerstral’e wird von der
Stadt beabsichtigt?

Gez.

Sarah Maier

Anlagen:
keine
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TOP 10.2.1

Stadt Braunschweig 19-09797-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme
offentlich

Betreff:

Zukunftige Nutzung der stadtischen Sportanlage SchefflerstraBe

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat VII 10.07.2019
67 Fachbereich Stadtgriin und Sport

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof (zur 28.08.2019 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Zur Anfrage der SPD-Fraktion vom 04.01.19 (19-09797) wird wie folgt Stellung genommen:
Zur zukunftigen Nutzung bzw. stadtebaulichen Verwertung des friheren Sportkomplexes an
der Schefflerstralle 36 kann die Verwaltung zurzeit keine Aussagen treffen, da die
Entwicklung eines Folgenutzungskonzeptes und dessen verwaltungsinterne Abstimmung
noch nicht abgeschlossen sind.

Sobald ein abgestimmtes Konzept vorliegt, wird die Verwaltung unaufgefordert hierzu
berichten.

Loose

Anlage/n:

keine
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TOP 10.3

Absender:
] ) 19-10982
CDU-Fraktion Stadtbezirksrat 132 Anfrage (6ffentlich)

Betreff:

Parksituation Sportplatz "Rote Wiese"

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 23.05.2019
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof (zur 05.06.2019 o}
Beantwortung)

Sachverhalt:

Die CDU-Fraktion fragt an, ob es mdglich ist, die Trennung zwischen dem Parkplatz "Rote
Wiese" und dem Ful- und Radweg wieder herzustellen. Nach Abriss des Holzzaunes vor
einiger Zeit existiert keine Barriere mehr, so dass die Besucher der Sportvereine auf den
Grinflachen parken und die Ful- und Radfahrer behindern.

Gez. Ziegler-Schrey

Fraktionsvorsitzende

Anlage/n:

keine

41 von 41 in Zusammenstellung



	Tagesordnung öffentlicher Teil
	Öffentlicher Teil:

	Ö Top 3.2.1 18-07607-02
	Ö Top 3.2.2 18-08731-01
	Ö Top 3.2.3 18-09020-01
	Ö Top 3.2.4 18-09022-01
	Ö Top 3.2.5 18-09024-01
	Ö Top 3.2.6 18-09784-01
	Ö Top 3.2.7 19-10684
	Ö Top 3.2.8 19-10999-01
	Ö Top 4 19-11361
	Ö Top 5 19-11352
	Ö Top 6 19-11213
	Ö Top 6 19-11213 Anlage 01 'Anlage 1'
	Ö Top 6 19-11213 Anlage 02 'Anlage 2'
	Ö Top 6 19-11213 Anlage 03 'Anlage 3'
	Ö Top 6 19-11213 Anlage 04 'Anlage 4'
	Ö Top 6 19-11213 Anlage 05 'Anlage 5'
	Ö Top 6 19-11213 Anlage 06 'Anlage 6'
	1 Rechtsgrundlagen 2
	2 Bisherige Rechtsverhältnisse 2
	3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 3
	4 Umweltbelange 4
	5 Begründung der Festsetzungen 4
	6 Gesamtabwägung 5
	7 Zusammenstellung wesentlicher Daten 6
	8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 6
	9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der  Bebauungsplan die Grundlage bilden soll 6
	10 Außer Kraft tretende Bebauungspläne, Beseitigung des Rechtsscheines unwirksamer Pläne 6
	1 Rechtsgrundlagen - Stand: 10.04.2019 -
	2 Bisherige Rechtsverhältnisse
	3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes
	4 Umweltbelange
	5 Begründung der Festsetzungen
	6 Gesamtabwägung
	7 Zusammenstellung wesentlicher Daten
	8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes
	9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan die Grundlage bilden soll
	10 Außer Kraft tretende Bebauungspläne, Beseitigung des Rechtsscheines unwirksamer Pläne

	Ö Top 7 19-11215
	Ö Top 7 19-11215 Anlage 01 'Anlage 1'
	Ö Top 7 19-11215 Anlage 02 'Anlage 2'
	Ö Top 7 19-11215 Anlage 03 'zu Anlage 2'
	Ö Top 8 19-11270
	Ö Top 10.1 19-11484
	Ö Top 10.2 19-09797
	Ö Top 10.2.1 19-09797-01
	Ö Top 10.3 19-10982

